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(Direktor der Veten'narfchulen in Frankreich), Pet . Cam¬
per (XII. 5) , Joh . Jof . Kaufen (geb. 1751, Arzt und
Kreisphyfikus zu Militfch in Schießen) u. a. — Ein neuer
Zweig der med. Polizey, die Kriegsarzneywiffen-
fchaft , wurde ebenfalls glücklich bearbeitet.

XIV. Zuftand der juriftifchen Wiflenfchaften *).

r.

Der Zuftand der pofitivenRechtsgelehrfamkeit im All¬
gemeinen, hieng auch in diefer Periode, wie immer, von
den eingeführten Gefetzen in den Staaten, und von der
Aufklärung der Nation, bey der fie betrieben wurde, ab.
Früher oder fpäter hatte fchon das törnifche Recht Eingang
in die meiften europaifchen Länder gefunden , und faft
überall machte es, nebft dem kanonifchen Recht, den Lan-
desgefetzen den Rang ftreitig. Im Anfange diefer Pe¬
riode äußerten befonders die wieder erwachten humanifti-
fchen jKenntniffe.ihren Einflufs in die Rechtswiffenfehaftj
urfd befonders dar römifche und kanonifche Recht zog frü¬
he daraus Vortheil." Vorher , und noch um diefe Zeit,
fuchte man die Jurisprudenz mündlich und fchriftlich nach
der Ordnung ihrer Quellen abzuhandeln : nun aber tru¬
gen mehrere , als Pet . Gregorius (von Touloufe, Prof.
jur . dafelbft, hernach zu Pont ä Mouflon, f 1595) >Conr.
Lagus (Prof. zu Wittenberg , in der erften Hälfte des
l6ten Jahrh .) , Nik . Vigelins ( Prof. zu Marburg , {•
1600) u. a. diefelbe methodifch vor, und es entftanden die
fogenanriten Methodiusen , von d^nen fich mehrere,
befonders in Teutfchland, der ramiftifchen Methode
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») Auch an di«fem Abfchnitt hat Hr.,Prof. Ortleff Anthell.
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(meth. caufarum) , die Matthaeus Wefenbeck (gsb.
zu Antwerpen 1531, f als Prof. zu Wittenberg 1586), zu-
erft in der Jurisprudenz einführte , bedienten . Auch die
Gefetze wollte man um diefe Zeit in eine beffere Ordnung
bringen,und die fich damit befchäftigten, erhielten den Na-
men Reconcinnatoren ; doch fchränkten fich diefe
nur befonders auf das römifche Recht ein. — Luthers Re¬

formation war für die Rechtswiffenfchaft von geringem Er¬
folg. — In der Mitte diefer Periode gewann
durch den 30jährigen Krieg befonders das Staatsrecht an
neuen Ideen und bald hernach auch an Ordnung. Auch wirk¬
ten Gr o t ius und P uf e n d 0r f mächtig durch ihre Schrif¬
ten. Das Studium der Gefchichte wurde immer mehr ge¬
läutert. Man fieng an die einheimifchen Rechte häufiger
befonders zu bearbeiten , und — was für die Wiffenfchaft
das Wohhhätigfte war, —- fremde und einheimifche Rechts«
grundfätze weniger mehr mit einander zu vermengen, und
diefe , einzeln, aus ihrem eigentümlichen Gefichtspunkt
zu beurtheilen. Wie es im igten Jahrh . in der Philo-
fophie heller w;urde , gefchah auch diefes in der Jurispru¬
denz. Die Methode gewann dadurch, dafs fich die rami-
ftifche Methode und die katechetifche Form , deren fich
vorher Viele bedienten, verlohr ; fie wurde männlich. Nur
artete die Methode bald wieder auf einer andern Seite aus,
da man, befonders J 0. Ulr . Frhr. v. Cramer , Joh.
Adam von Ickftatt , Daniel Nettelbladt (geb. zu
Roftock 1719 , t a^ Prof. 2a Halle 1791) , u. a. m. , dia
Wolf 'ifche Philofophie bis auf den äuffern Zufchnitt einer
übelverftandenen dem onft rati ve n Methode

nachzuahmen fachte'. Doch auch hier kehrte der gute Ge-
fchmack wieder zurück , und Nettelbladt ward dem unge¬
achtet , befonders dadurch, dafs er die gefammte Jurispru¬
denz ihrem materiellen Gehalte nach, kurz und im Zufam-
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«aenhange mündlich und fchriftlich vortrug, auf fein Zeit¬
alter wirkfam, und befonders den praktifchen Juriften nütz¬
lich, '— Montesquieu und Beccaria hatten , mit
einem philofophifchen Blick, in ihren Werken , auf den
Geift und Gehalt der Gefetze aufmerkfamer gemacht, als
man je war j und auch diefes hatte, wie die, durch die kri-
tifche Philofophie, in den neueften Tagen , fo häufig und

glücklich betriebene Bearbeitung des Naturrechts, für die

Jurisprudenz die erfreulichften Folgen. Die Zahl der phi-
lologifchen Juriften , hat zwar gegen das Ende des Igten
Jahrh . abgenommen : doch fehlt es uns gegenwärtig nicht
an Männern, die verfchiedene einzelne Zweige der Rechts-
wjffenfchaft, mit Philofophie, Gelehrfamkeit und Gefchmack
bearbeiten. — Das Studium der Encyklopaedie der

Jurisprudenz kam in der andern Hälfte des Igten Jahrhun¬
derts in Aufnahme und wurde von Steph . Pütter , A. F.

Schott , Joh . Fried . Gildemeifter , Joh . Fried.
Reitemeier , Wilh . Gottli . Tafinger , Guft

Hugo , Ernft Lud . Aug . Eifenhar t , G. Hufeland
und A. F. J. Thibaut , fleifsig betrieben, jedoch, da die
Bemühungen diefer Männer mehr für Anfänger, um die-
fen zur elften Anleitung ihres Studiums zu dienen , be¬

rechnet lind , ohne Gewinn für das Eigentliche der Wif-
fenfchaft.

2.

Römifehes Recht . Während die Glpffatoren, in

der vorigen Periode , das römifche Recht bearbeiteten und
in Italien den gröfsern Theil des kukivirtern Europa's da-^ * ,
rinn unterrichteten , wurde auf Gefchmack, Sprachgelehr-
famkeit, geläutertes Studium der Gefchichte, und was da¬

mit verbunden ift, auf Kenntnifs der Alterthümer faft gar
keine Rückficht genommen , ja man kann vielmehr fagen,
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fie wurden gänzlich vernachläfsiget. • Alias diefes kam zu¬
gleich mit zum Vortheil der römifchen Jurisprudenz , im
Anfang der jetzigen Periode, von Konftantmopel her, wo
es noch nicht gänzlich erlofchen war, wieder in Umlauf.
Der gute Gefchmack, der, durch den Zeitgeift herbeyge-
führt , dureludie Wanderung und Belebung der humanifti«
fehen Kenntniffe, Nahrung bekam, ergriff auch bald meh¬
rere Rechtsgelehrte, unter denen Andr . Alciat (geb.
in dem mayländ. Dorf Alzate 1492 , f als Prof. zu Pavia
1550) an der Spitze ftehf. Diefer , durch den Zeitgeift
tmterftützt , bediente feh der humaniftifchen Kenntniffe
mit Gefchmack und Einficht, und fetzte mit Nachdruck,
das Quellenftudium der rötn. Jurispr. an die ihm gebüh¬
rende Stelle. Mit ihm hebt daher auch die Reihe der hu¬
maniftifchen, oder fogenannten eleganten Juriften an, die
lieh bald , (freylich mit häufigem Widerfpruch anderer, in
den Schulen von Bartolus und Baldus, gebildeten Juriften,
die nun unter dem Namen Realiften zum Vorfchein
kommen), über Italien, Frankreich und Spanien, und nach¬
her , (befonders feit der Aufhebung des Edicts von Nan¬
tes), auch über die Niederlande , und von da aus vorzüg¬
lich über Teutfchland verbreiteten, wo fchon früher Greg.
Haloander oder Hoffmann (f nachdem er fich lange
zu Nürnberg aufgehalten hatte , zu Venedig 1531) und
Ulr . Zafius (Prof. zu Freyburg , f 1535) den Anbruch
des Tages verkündigten. — Aemil . Fe riet (geb. zu
Caftro Franco im Tofcan. 1489, f .zu Avignon 1552) und
Anton Govea ( geb>zu Beja in Portugal I505 , war
Lehrer der Rechte zu Touloufe , Paris , Avignon u. a. O,
f zu Turin 1565) , erfterer eben fo beredt und gelehrt,
als letzterer felbft nach Anton Faber's und Cujaz'ens Zeug-
nifs fcharffinnig, folgten in der Behandlung des röm. Rechts
Alciat's Eeyfpiele, welche» auch Willi , Bude ' oder Bu-
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daeus (f. oben 924) und Ant . Auguftinu » (geb. zu

Saragoffa 1516 , f als Erzbifchoff von Tarragona 1586),

nicht aus den Augen verlohren. Ein gleiches gefchah auch

auf der hohen Schule zu Bourges, die damals, durch Al-

ciat's Nachfolger, Eguinarius Baro (aus Bretagne , f

1550) , Franz Duaren (geb. 1509, t ISJ9 ) > Franz

Ho ff mann (geb. zu Paris 1524 , lehrte zu Bourges, f

aber zu Bafel 1591) , Hugo Donellus oder Done .au

(geb . zu Chalons 1527 , lehrte die Rechte zu Bourges,

\ aber als Prof. zu Altdorf 1590) u. a. einen fo hohen Glanz

erhielt , als vorher nie war, und auch nachher nie wieder

gefchah. Unter allen Rechtsgelehrten aber erhielt keiner

den Ruhm, der Jak . Cujas oder Cujacius (geb. zu

Touloufe 1520, -f als Prof. zu Bourges 1590) , faft allge¬

mein bey feinen Zeirgenoffen und in der Folge zu Theil

wurde. Bey einer ungemeinen Thätigkeit befafs er viele

Sprachkenntniffe, die er mit den nöthigen hiftorifchen Ein-

lichten verband, und auch beyde , meifiens glücklich, zur

Entwickelung der römifchen Gefetze, und Hervorziehung

der noch unbekannten Quellen derfelben , z. B. des Codi-

cis Theodof- , der Bafilikcn, Ulpian's Regeln u. a. anwand¬

te. Man nennte auch nach feinem Namen die Schule der

humaniftifchen Civiliften die Cujacifche . Allein , da,

e;: fchon viele und grofse Rechtsgelehrte zu Vorgängern

hatte ; fo bemerkt Hugo mit Recht gegen ihn, dafs der.

Ruhm , die beffere Behandlungsart der Jurisprudenz zuerft

eingeführt zu haben, ihm nicht zukomme, und dafs, wenn

er auch der gröfste unter den gelehrten Juiiüen wiire

und auch feine Thätigkeit in der Benutzung unbekannter

Quellen hoch angerechnet werden konnte , es doch auf

keine Weife zu loben fey, dafs er mehreren feiner Zeitge-

noffen fo heftig , und fich felbft , wie Merille ,gezeigt,

£0 oft widerfprach, dafs er fo verwegen emendirte und ein
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Syftem für ein fo unnützes Werk hielt. Wegen mehrerer
Verdienfte um das röm. Recht find von den franzöfi-
fchen juriften noch befonders zu bemerken : Barn.
Briffon (geb. 1531, f als Parlementspraefident zu Bonr-
ges 1591), Joh . de Coras oder Corafius (geb. 1513,
f als Parlamentsrath zu Touloufe 1573)» Franz Baudoin
oder Balduin us (geb. 1520, f als Prof. zu Angers 1573)»
Peter Faber (f als Parlamentsrath zu Touloufe 1600),
Edmond Merille oder Merillus (geb. zu Troyes
imChampagne 1579 , f als Prof. zu Bourges 1647) ! Dio-
nyf . Godefroy oder Gothofredus (geb. 1549, t «1*
Prof. zu Strasburg 1622) und deffen Sohn Jakob (geb.
I587 »f als Prof. und Bürgermeifter zu Genf 1652), Franz
H. Peter Pithou oder Pithoeus (Zwillingsbrüder, geb.
1539, erfterer f als Kanzler von Frankreich 1621 , letzte¬
rer als Generalprocurator 1596) , Karl Hann ib . Fabrot
(geb . 1581 , f als Prof. zu Aix 1659) , Ant . Dadin de
Hauteferre oder Alteferra (geb. 1602 , f als Prof.
zu Touloufe 1682) , Joh . Doujat (geb. zu Touloufe
i6o9 , Prof. der Rechte zu Paris, f l688 ) > Joh . Domat
(geb . 'zu Clermont 1625 , f zu Paris 1696) , Cland . Fer-
rier (geb. zu Paris 1639, f daf. 1715), Ant . Terraffon
(Parlamentsadvokat zu Paris, geb. 1705, + 1772) , Rob.
Jof . Pothier (Prof. zu Orleans, geb. daf. 1699, * l 772)>
Matth . Ant . B0 uchard ( , . . ) u. a. — Die Nieder-
ländifcheh Juriften giengen mit Ruhm auf der von
den Franzofen betretenen Bahn, bey der Bearbeitung des
römifchen Rechts, fort. Unter ihnen machten fich dabey
vorzüglich verdient und bekannt , Viglius Zuichemus
(geb. zu Barthhufen in Weftfriefsland 1507, t zu Brüffel
I 577)> Arn . Vinnius (geb. zu Münfter , einem Flecken
in Holland, 1588 , f als Prof. zu Leyden 1657) , J on -
Jak , Wiffenbach (geb. zu Frohnshaufen im Naffaui-
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fchen 1607 , f als Prof. zu Franecker 1665) , Ulrich
Huber (geb. zu Dockum in Friefsland 1636, f als Prof;
zu Franecker 1694) , J ° h- Voct (geb. zu Utrecht 1647»
f als Prof. zu Leyden 1714) , Gerh . NooÜt (geb. 1647,
t als Prof. zu Leyden 1725)) Cornelius van Eck (geb.
zu Arnheim in Geldern , f als Vroi. zu Utrecht 1732),
Anton Schulung ( geb. zu Nimwegen 16581 t al*
Prof. zu Leyden 1732) , Heinr . Brencmann ( geb.
1680, f zu Henvliet , in Süd- Kolland 1736) , Job . Ort-
win Weftehberg ( geb. zu Neuhaus in der Graffch.
Bentheim 1667 ) f a's P* 01- ZQ Leyden 1737) , Georg
d' Arnaud (geb. 1711 , Prof. zu Franecker , f 1740)»
Corn . van Bynkershoek (geb. 1673, t als fraefident
des gr'ufsen Raths der Staaten von Holland und Seeland
1743) i Abrah . Wieling (Prof. zu Utrecht , \ 1745),
Peter Weffeling (oben f. 927) , Gerh . Meermann.
(Syndik. zu Rotterdam, geb. 1722, 11772 ), Willi . Otto
Reiz (geb. zu Offenbach am Rhein 1702, t als Rektor za
Mittelburg in Seeland 1768)1Joh . Konr . Rücker (geb.
zu Windsheim 1702, + als Prof. zu Leyden 1778) , Ba.
vius Voorda (geb. 1729, Prof. zu Leyden , lebt noch),
vi. a. — Unter den italienifch en Rechtsgelehr¬
ten , die hieher gehören, find auffer den fchon genannten,
noch die bekannteften : Guid o Panciroll (geb. zu Reg-
gio 1523, falsPrf 'f. zu Padua 1599) , Jul . Paciüs (geb.
zu Vicenza 1550, f als Prof. zu Padua 1635) , Alexan¬
der Galvani und Mark . Aurel . Galvani (Vater
ttnd Sohn, elfterer f zu Padua 1616, und letzterer ebend.
1659), Jan us Vincent Gravina (f als Prof. zu Rom
I7l8 ) und Leop . A ndreas Guädagni (geb. zu Flo¬
renz 1705, j als Pr°£ zu Pifa T788)- — So viel auch
Teutfchland Rechtsgelehrte hatte , die, fich mit dem
römifchen Recht befchaftigten, fo find doch, in den erften
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Jahrhunderten diefer Periode, nur Wenige vorhanden, die
gleiche Verdienste um daffelbe, wie die franzöfifchen und
lüederlsndifchen Jurirten gehabt hätten . Zu diefen Weni¬
gen gehören, aufler den fehon oben genannten , Haloan¬
der und Zafius , Marq . Freher (geb. zu Augsburg
156J , t zu Heidelberg 1614)) Joh . Löwenklau (Leun¬
cia vius , von Amelbeuren in Weftphalen , t zu Wien
1593), u. befonders Konr . Rittershaus (geb. zu Braun-
fchweig 1560 , f als Prof. zu Altdorf 1613). In Teutfch-
larid war der wiflenfcbaftlichen Behandlung des rötu.
Rechts , die Bearbeitung und Verbindung deffelben mit
andern Rechten , für den Gerichtsgebrauch, nachtheilig.
Wolfg . Adam Lauterbach (geb. 161%, t als Prof«
zu Tübingen 1678) ) erlangte daher mit feinem, nach der
ramiftifchen Methode bearbeiteten , Collegio theoretico-
practico grofses Anfehen , eben fo auch Joh . Brunn e-
mann (geb. 1608, t als Prof. zu Frankfurt ander Oder
1672) , mit feinen Commentarien über die Pandekten und
den Codex, weil fie praktifch waren. Der Ufus moder¬
nus von Sam . Stryk (geb. ^640, t als Prof. zu Halle
1710) , ift heute noch Handbuch unferer alltäglichen Juri-
flen, und kaum mit dem Ende des igten Jahrhunderts Ge.
Adam Struve ' ns ( geb. 1619 , f als Prof. zu Jena).
Jnrisprudentia romano- germanica aus den Hörfälen ver-
fchwunden. Joh . Heinr . von Berger ' s (geb. zu Gera
IÖS7, f als Reichshofrath zu Wien 1732) , Oeconomia ju¬
ris ift noch fehr gefchätzt, und Auguftin v. .Leyfer
(geb . 168?) t als Prof. zu Wittenberg 1752) unfern Prak¬
tikern , wegen feiner Meditationen über die Pandekten,
vielleicht weil fie fo wenig klaffifche Gelehrfamkeit enthal¬
ten , klaffifch. — J . G. Heineccius (oben S. 93g)
ficherte fich im igten Jahrh. unter den teutfchen Juriften,
durch mehrere Schriften über einzelne Theile des röm.
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Rechts, durch die Verbreitung der Ideen der hollä'ndifchert
Juriften , und durch feine Latinitat die erfte Stelle als ele¬
ganter Givilift. Nach ihm machten fich als elegante Civi-
liften berühmt , Joh . Fried . Hombergk zu Vach
(geb. zu Marburg 1673/t als Prof. dafelbft 1748) , Juft
Henning Böhmer (f. hernach § 7) , Chrifti . Heinr.
Eckhard (geb. 1716, f als Prof. zu Jena 1751), Eberh.
Otto (geb. zu Hamm l6 %6 , ,+ als Syndikus zu Bremen
*7?6), J ° k Au %• Bach (geb. 1721, f als Prof. zu Leip¬
zig 1758) , Gottfr . Mafcou (geb. 1698, f als Prof. zu
Leipzig 1760) , Joh . Mart . Silberrad (geb. 1707,
Rechtsgelehrter zu Strasburg , f 1760) , Ge. Chrifti.
Gebauer (geb. zu Breslau 1690, f als Prof, zu Gottingers
3773) » Joh . Dan . Ritter (geb. 1709, f als Prof. zu
Wittenberg 1775) , Karl Ferd . Hommel ( Prof. zu
Leipzig, geb. daf. 1722, f 1781); Ernft Ma rt . Chiadny
oder Chladenius (geb. ,1715 , f als Prof. zu Leipzig
1782) , Karl Chriftoph Hofacker (geb. 1749, t als
Prof. zu Tübingen 1793) , und unter den noch lebenden,
Ge . Aug . Spangenberg ( Prof. zu Göltingen, geb.
daf. 1738) , Joh . Bern . Köhler (D. der R. zu Lübeck,
geb. 1742), Joh . Chrifti . Woltär (Prof. zu Halle, geb.
1744) , Chrifti . Gottlieb Biener (Prof. zu Leipzig,
geb. 1748)) A a g- Korn . Sto ckma nn (Prof. zu Leipzig,
geb.' 1751) , Andr . Wilh . Gramer (Prof. zu Kiel, geb.
1760) , Guft . Hugo ( Prof. zu Göttingen, geb. 1764),
Chrifti . Gottl . H aubold (Prof. zu Leipzig, geb. 1766),
Anton Fried . Jaftus Thibaut (Prof. zu Kiel , geb.
1772),' u. m. a. — Den juriftifcheii' Praktikern lebt noch
Heineecius , he fonders wegen feiner Kompendien im
Andenken , und keiner der eleganten teutfchen Juviftea
wurde wohl fo aligemein bekannt, als Lud . Jul . Fried,
Hö.pfner (geb. 1743, f als geh. Tribunalrath zu Darm-
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ftadt 1797) , der Kommerjrator der Inftitutionen deflelben.
Auch Joh . Aug . Hellfeld (geb. 1717, f als Prof. zu
Jena 1782) mufs hier noch genannt werden ; fein Pandek»
tenkompendiutn verdrängte gröfstentheils das beffere
von J . H. Böhmer und erhielt doch an Joh . Bernh.

Chrifto . Eichmann (Regier.R.zu Altenburg, geb. 17^9),
Chrifti . Fried . Glück (Prof. zu Erlangen, geb, 1755%
Chrifli . Hein . Gottli . Köchy (Privatdocent der R.

zu Jena , geb. 1769) , Kandidat Liekefett und Pfarrer
Bauriedel , berühmte und berüchtigte Männer zu Kom¬
mentatoren , die nun freylich , jeglicher nach feiner Art,
elegante Jurisprudenz und Theorie und Praxis mit einan¬
der vereint, vorzutragen fuchen,

3-
Das Staatsrecht der verfchiedenen Länder Euro¬

pens wurde vielfältig von Schriftftellern in diefer Periode
bearbeitet. — Das teutfche Staatsrecht kam zuerft durch

Dominicus Arumnaeus (geb. zu Leeuwarden 1579,
f als Prof. zu Jena 1637) , mehr in Aufnahme; es wurde
nun auf Univerfitäten öffentlich gelehrt, und es erfchienen
häufiger als fonft, Schriften darüber , unter welchen fich
die von Dan . Otto (Prof. zu Jena, f in der elften Hälf¬
te des I7ten Jahrhunderts) , Quirinus Cubach (Prof.
zu Jena , f 1624) , und Joh . Limnaeus (geb. 1595,
f als geh. Rath zu Ansbach 1663) auszeichneten. Das
röm. und kan. Recht, das jetzt noch dem Staatsrechte zur

Grundlage diente, und der Mangel allgemeiner Staatsrecht"
Jrcher Grundfätze , mufsten mehreres , was das Verhältnifs
zwifchen den einzelnen Theilen, die den Staat conftituiren,
betrifft, unbeftimmt lauen : doch wurde durch den 3ojäh*

rigen Krieg und befonders durch die Schrift: d e r a t i o n e
flatus in imperio noftro Romano • Germanico,
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von dem verkappten Hippolithusa Lapide (wahrfchein-
lieh Bogislav Phil . v. Chemnitz , geb. 1605, f al«
fchwed. Hiftoriograph auf feinem Gute Hallftädt in Schwe¬
den 1678)) worinn die bisher gemifs brauchten kaiferlichen
Gerechtfamen in ihre Gränzen zurückgewiefen wurden,
dem Staatsrecht eine freymüthigere Behandlungsweife vor¬
bereitet , fo wie durch den weftphäl. Frieden Stoff zu neuen

Grundfätzen an die Hand gegeben. — Durch den Eiferf
mit welchem nun Herrn . Conring (oben S. 817 u. 998)
auf die, Fehler des Staatsrechts, nämlich auf die unreinen

Quellen , aus•welchen man bisher die Erklärungen deffel-
ben fchöpfte, und auf die nicht gehörig unternommen*
Trennung vom Privatrechr, aufmeikfam machte, wobey er
auch zugleich ein befleres Beyfpiel in feiner Schrift de
imperio Romano gab, wurde der beffere Zuftand diefer
WifTenfchaftherbey geführt. Beynaheerfchienaueh jetzt als
ein2ter Hipp, a Lapide 1667 Severinus deMonzam-
bano d. i. Sam . Pufendorf (f. S.878) in feinem Buch«
de ftatu imperii Germ , Diefer griff hauptfächl. das

ganze Lehrgebäude der Ariftotel'ifchen Eintheilung der Re¬
gierungsformen in monarchifche, ariftokratifche und demo-
kratifche an , erklärt aber diejenige des teutfehen Reichs

für ein Ungeheuer. Seitdem wuchs die Zahl der publici-
ftifchen Schrifrfreller ungemein : aber keiner ift unter ih¬

nen , der Epoche gemacht hätte , als Heinr . Cocceji
(geb . 1644) f als Prof. zu Frankfurt an der Oder 1719).
Sein neues Lehrgebäude des Staatsrechts , in welchem er,
mehr als vorher gefchah, von der Gefchichre Gebrauch
machte, (zuerft gedruckt 1695) wurde bald das allgemeine
Lehrbuch, blieb aber nicht unbeftritten, zumahl da er nicht

bis zu den Quellen gleichzeitiger Gefchichtfchreiber und
Urkunden hinaufftieg, fondern fich meiftens mit neuen
Sehriftftellern begnügte. Um diefeibe Zeit fachte Gott-
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lieb Gerhard Titius ( geb. 1661 , f als Prof. zu Leip¬
zig 1714) 1 mehr philof. Raifonnement im Staatsrecht ein¬
zuführen, ohne jedoch damit viel Glück zu machen. Auch
erfchienen jetzt und in der Folge viele Materialienfamm-
lungen , wodurch diefes Studium fehr gewann; z. B. die
Electa iur . publ . curiofa , die Caffander Thu-*
celius d. i. Chrifti . Leonh . Leucht , 1694 anfieng,
und feit 1697 fortfetzte unter dem Namen Anton Faber
und unter dem Titel : Teutfche StaatskanzleyJ
welche Sammlung jetzt noch von Joh . Aug . Reufs,
Regier. R. zu Stuttgart fortgefetzt wird. Derfelbe Leucht
gab hernach noch unter dem Namen Caff . Thucelius
von 1715— 1717 in 3 Foliobänden heraus : Des heil.
10m . Reichs Staatsacten vom jetzigen Igten Se-
culo fich anfallend . Nach feinem 1716 erfolgten To¬
de fügte Joh . Joach . Müller (geb. 1665, f als Archi¬
var zu Weimar 1731) noch den 4 und 5 B. hinzu, Sek
1694 compilirte auch Joh . Chrifti Lünig (geb. 1662,
•J- als Stadtfchreiber zu Leipzig 1740) feine voluminöfen
Sammlungen; [Und der erwähnte Müller die feinigen
von 1709 bis 1721. — Inzwifchen fachte J . P, Lude¬
wig zu Halle das Cocceji'fche Lehrgebäude zu erweitern
und zu befeftigen und baute fich nach und nach ein eige¬
nes , aber auf falfche Hypothefen gegründetes Staatsrecht,
das aber fchon fein Kollege Gundling widerlegte. Bey-
de bildeten viele Schüler und Nachfolger; z. B. Heinr»
Henniges ( >f als preuff. und brandenb. Gefandter auf
dem Wahltag zu Frankf. am M. 1711) , Kafp . Heinr,
Horn (geb. IÖJ7, f als Prof. zu Wittenb. 1718), Burk ».
Gotthelf S truv (f. oben) , Chrifto . Herrn . Schwe¬
de r (f als Referendar des preuff Hofgerichts in Pommern
nach 1712) , Gottlieb Sam . Treuer (geb. l683 >f
sls Prof. au Gortingen 1743) , Jok WHfo. v. Goebel
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(geb. 1683, f als Prof. zu Helmftädt 1745) , Job . Adam
Kopp (geb. 169S, f als Vicekanzler zu Marburg 1748),
Joh . Jak . Mafcou (f. oben) , der, die Wolf 'ifche Philo«
fopbie zu Hülfe nehmende Joh , U1r. v. Cratner (geb.
1706, f als Kammergerichtsaffeffor zu Wetzlar 1772), und
deffen Gegner Hein . Chi -ifti . v. Senkenberg (geb.
1704 , f als Reicbshofratb zu Wien 1768)- Eine Haupt¬
epoche machte Joh . Jak . Mofer »( geb. 1701, f mit
dern-Charakter. eines königl. dänifchen Etatsraths zu Stutt¬
gart 1785) , deffen raftlofem, fein ganzes Leben hindurch
fortgefetztem Fleifse man eine ganze aus den Staatsakten,
d. h. aus den Quellen zufammengelefene Bibliothek de*
teutj Staatsrechts zu danken hat \ wodurch deffen Kultur
fo befchleunigt wurde , dafs gegenwärtig diefer Bezirk in
dem Felde der teutfchen Jurisprudenz unter die angebau«
teften gehört. Aber nach dem Reichthum von Materialien,
die Mofer's Schriften enthalten , war es kaum möglich,
6afs auch alles in Grundfätzen gehörig durchgedacht und

s eben fo fyftematifcbeii Zufammenhang gebracht feyn
Ute, wie es hätte gefthehen können, wenn M. mehr Sinn

für Ordnung und Zufammenhang des Ganzen aus Grund¬
fätzen gehabt hätte. Diefes Befitzes hat fich mehr,Joh»
Steph . Pütter (Prof. zu Göttingen , geb. 1725) zu er¬
freuen , der dadurch in den Stand gefetzt wurde, dem teut,
StaatsR. eine fyftematifchere Form zu geben. Sein Lehr¬
buch ift bey den allermeiften Lehranftalten üblich. Durch
die für gebildetere Stände beftirnmte Bearbeitung deffel-
ben erwarb lieh Karl Friedrich Häberlin (Prof. zu
Helmftädt , geb. 1756) kein geringes Verdienft. Zu den
ältern Urhebern neuer Theorieen des teut. StaatsR. ge¬
hört noch Joh . Jak . Seh mau fs (geh. 1690, f als Prof.
zu Göttingen 1757) : zu den neuern : Joh . Heinr .'
Cht ifti . von Selchow (geb. 1732, f als Kanzler de«
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Univ. zu Marburg 1795) , Joh . Chrifto . Maj 'er {Prof.
zu Tübingen , geb. 1741) , Theod . Konr . Kretfch.
mann (Kammerdirektor zu Bayreuth, geb. 1762) , und
Katholiken , die immer noch bey manchem praktifch wich¬
tigen Gegenftand von den Proteftanten abweichen, z. B-
Eened . Schmidt (geb. 1726, t als Prof. zu Ingolftadt
1778) : J ° f- Ant . v. Riegger (geb. 1742, f als k. k.
Gubernialrath zu Prag 1795) , Wiguleus Xav. Aloys
v. Kreitmayr (geb. 1755, f als kurpfalzbayr. geheimer
Rathskanzler und Konferenzminifter zu München 1790).
Von der aufferordentl. Schriftftellerzahl über einzelne Ma¬
terien können hier nur folgende Proteftanten genannt
werden : Joh . Wilh . Hofman ' n (geb. 1710, f als Prof.
zuWittenb . 1739) , Chrifti . Lud . Scheid (geb. .1709,
f als Biblioth. zu Hannover 1761) , Chrifti . Gottlieb
Buder (geb. 1693, f als Prof. zu Jena 1764), Joh . Jak.
Reinhard ( geb. 1714, f als geh. Rath zu Carlsruhe
3772) , J0J1. Ge . Eftor (geb. 1699, f als Kanzler der
Univ. zu Marburg 1773), Dav . Ge . Strube (geb. 1694,
f all Kanzleydirektor zu Hannover 1775) , Hektot
Wilh . v. Günderrode (geb. 1755, f als Kammerherr
und Reg. R. zu Carlsruhe) , Ewald Fried . Graf v. Hertz-
b erg (geb. 1725, t als kön. preuff. geh. Staats- Kabinets-
and Kriegsminifter zu Berlin 1795) , Joh . Chrifto.
Wilh . v. Steck (geb. 1730, f als kön. preuff. geh. Le¬
gationsrath zu Berlin 1797) : Wilh . Aug . Ku d 10ff (gek.
JuftitzR. zu Hannover , geb. 1747) , C. W. v. Doh m (f.
oben) , Joh . Rieh . Roth (kurmainz. geh. Rath, geb.
1749), Andr . Jof . Schnaubert (Prof. zu Jena , geb.
3750) , Joh . Fried . Rei temeier (Prof. zu Frankf. an
der Oder , geb. I75j ) > Chrifti . Ulr . Detlev v. Egi
gers (Prof. zu Kopenhagen , geb. 1758) , Job . Ludw.
Klüber (Prof. zu Erlangen , geb. 1762) , Wilh . Aug.



Sechster Zeitraum . 1303

Ferä . Danz (F.eg.R. zu Stuttgart , geb. 1762). Katho¬
liken : Adam Fried , v. Ickftadt (geb. 1702, f als
kurbayr . geh. Rath zu München 1776) , Joh . v. Horix
(geb . 1729, t als geh. Referendar bey der geh. RHofraths-
kanzley zu Wien 1792), Jof . v. Sartori (k. k. Rath zu
Wien , geb. 1749) , Karl The od. Jof . v. Eberfteirt
(fürftl. Thum - und Taxifcher geh. Rath zu Regensburg,
geb; 1761) u. a. m. ' Das Staatsrecht einzelner
Reichslande wurde in der neuern Zeit auch fleifsiger
bearbeitet, als vorher ; vorzügl. von J. J . Mofer , C. L. •
Scheidt , Franz Ferd . Schrötter (geb. 1736, t als
Direkt, der Juriftenfak. zu Wien 1780) , Joh . Gottlieb
Brey er (geh. Rath:zu Stuttgart , f ^796) , Karl Hein,
v. Römer (geb. 1760, eine Zeit lang Prof. zu Wittenb.
f im Privatftand 1798) , Chrifto . Hein . Karl Alb-
v. Kampz (Rath bey der Juftitzkanzley zu Neu- Strelitz,
geb, 176 . .) , Franz Guftermann ( Kand. der R. zu
Wien , geb. 1750) u. a. — Durch Theorieen eines ge¬
meinen Ter ritorialftaatsrechts encftand ein neuer
akademifcher Lehrzweig. — Unter den Ausländern be¬
arbeiteten hauptfächl. Franzofen, Eugländer und Hollän¬
der das Staatsrecht ihrer Nationen. Die vorzüglichften
£ oben unter den Statiftikern."

' ' Y-i ' " " ," ' , . . , •■< '4'
Das Teutfche Privatrecht hatte fich erft ira

Anfange des Igten Jahrh, einer befondern Bearbeitimg zu,
erfreuen . Man fammlete zwar im Anfange diefer Periode
teutfche Rechte und Landesgefetze, um gleicbfam dem röm.
Rechte bey feiner Aufnahme in Teutfchland etwas entge¬
gen ftellen zu können : aber für die wiflenfchafdiche Bear¬
beitung that man nichts. Erft in der Folge trug man es in
Verbindung mit dem röm. Recht, und zwar nach feiner

m, pppp
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Abweichung oder Uebereinftimmung damit vor. Corte
ring (f. oben) , Job . Nik . Hertius (geb. 1652, f als
Prof. zu Gießen 1710) , und vorzüglich, Job . Schilter
betraten zuerft die Bahn, letzterer zeigte auch richtig den
Unterfchied beyder Rechte und gab für das teutfche, die
richtigen Quellen an. Durch Ge . Beyer (geb. 166 J,
t als Prof. zu Wittenberg 1714), erlangte das teutfche Pri-
vauecht zuerft eine wiffenfchaftliche Geftalt, welche nach
ihm Heineccius , Gundling , v. Ludwig , Engau,
v. Selchow , Pütter vervollkommten und Juft . Fried.
Kunde (Prof, zu Göttingen , geb. 174t ) , am glücklich-
ften bearbeitete. Das Werk des letztem kommentier

Wi 1h. Aug . Fried . Danz (Hofgerichtsaffeffor zu Stutt¬
gart , geb. 1762). — Von der Bearbeitung einzelner
Theile des teutfehen Privatrechts etwas1 zu erwähnen, würj
de uns hier zu weit führen.

; V t 5- ' / "
Das allgemeine Lehn recht wurde während diefes

Zeitraumes immer mehr von dem longobardifchen Unrath
gefäubert , durch einzelne Verordnungen befchränkt, und
erhielt befondere Modifikationen, nach Masgabe der Ver¬
änderungen der Conftitutiori eines jeden Staats. In Teutfch«
land befonders nahm man feit Sehilter ' s Zeit immer
mehr Gefchichte und Alterthümskünde zu Hülfe, benutzte

ältere und neuere Quellen kritifcher , machte einen Ver-
fuch in wiffenfehaftlicher Bearbeitung des natüil , Lehn¬
rechts, behandelte das pofitive fyftematifcher, und befchäf-
tigte fich in der neuern Zeit weit häufiger , als ehedem,
mit dem befondern Lehnrechte einzelner Provinzen.

Epoche machte feit Schilter'n Ge . Lud . Böhmer (geb.
I7IS > t als Prof . zu Göttingen 1797) , indem er alles
auf deutlichere und ftärkere Grundfätz« zurückführte und
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«ine lichtvollere Ordnung in der Behandlung des Lehn¬
rechts einführte» Er und nach ihm Jofias Lud . Ernft
Pütt mann (geb. 1730, f als Prof. zu Leipzig 1796) ver¬
fertigten die ĥeften Lehrbücher. Die gröfsten Sammlun¬
gen rühren her von Gottlob Aug . Jenichen (geb.
1709, t als Pr°f- zu Giefen 1759) und Karl Fried . Ze¬
pernick (fälzgräfl. Stadtgerichtsdirektor und Stadtfchult«
heifs zu Halle, geb. 1751). — Von den vielerley Arten des
Lehen hat faft jede ihren befondern Schriftfteller erhalten,
z. B. G. A.' Struve , Joh , Wilb . Itter (de feudislm«
perü IÖ85) t als Advokat Zu Frankf. am M. um 1725)»
Schilter , Kafp . Hein , Horn (geb. 1657, f als Prof.
zu Wittenb . 1718)., v. Ludewig , Ludovici , Fried;
Karl v. Bari (geb. 1702, f als Hefl". Darmft. geh. Rath
1767)) Buder , Eftor , v. Senkenberg , Phil . Wilh.
Gercken (geb. 1722, f privatihrend zu Salzwedel 1791),
Ernft Chrifti . Weftphal (geb. 1737 , f als Prof. zu
Halle 1792) , Biener , Runde , Reinh . Fried . Ter¬
linden (kön. preufl". Grofsrichter zu Soeft , geb ..... ),
Adolph Fei . Hein . Poffe (Prof. -zu Roftock, geb.
1760) , Danz u. a. m. Von Ausländern: Claud . Poc-
quet de Livoniere (geb. 1652, f als Prof. zu Angers
1726) , •>• Billecocq ( in der erften Hälfte des igten
Jahrh.) , Franz de Boutaric (f als Prof. zu Touloufe
1733), . . . Hervc (parlementsadvokat zu Paris um 1785)»
Raii ( . . '•) ) Hyac . Dragonetti (zu Neapel) , Pet.
Köfod Ancher ( geb. ,1710, t alsTrof . zu Kopenb*
1788).

~l / ' ",r ö* -,V ■-' *' '
Was das peinliche Recht betrifft, fo fachte zwar

Kaifer Karl der 5te feine (XIIL 8' erwähnte) Halsgerichts-
•rdnung als.ein in TeutfcKland allgemein geltendes Recht,

PPPP *
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empor zu bringen (1532) : aber er erreichte diefe Abficht
nicht ganz. Denn bald darauf gaben viele Füllten ihren

'Ländern Kriminalverordnungen , fo dafs jetzt nur fehr we¬
nige teutfche Länder find, wo nicht dergleichen befonders
■abgefafst und angenommen wären. IndeiTen hat die Ca¬
rolina dadurch nicht alle Anwendung veilohren , fondern
fie wird überall fubfidiarifch, jedoch mit, dem Zeitgeift an-
gemefTenen, Abweichungen befolget. Uebrigens fcheint
unter «llen tentfchen Halsgerichtsordnungen die Batnber-
gifche von 1508 die ältefte zu feyn. Graufamkeit und
Aberglauben herrfchen in allen. Mit Ausnahme deffen,
dafs Chrifti . Themafius die Gerichtshöfe auf dieThor-
heit und Graufamkeit der HexenprozefFe aufmerkfam mach¬
te , und diefe nach und nach feltener wurden und endlich
ganz verfchwanden, erhielt das Kriminalrecht bis zur an¬
dern Hälfte des igten Jahrh . wenig Verbeßerungen . Man
ftrafte noch eben fo zwecklos und Quaalvoll, als in den
erften Zeiten diefer Periode , verbannte bey den Unter-
fuchungen nicht allen Aberglauben, und behielt die Folter
bey. Endlich zeigte die Philofophie, befonderi die beffere
Kultur der Staatsklugheitslehre und des Naturrechts, ihren
wohlthätigen Einflufs auch in da^ Strafrecht. Der Marche¬
fe Cefar di Beccaria (f. XI. 6) und Voltaire (um
diefelbe Zeit) erregten die erfte Aufmerkfamkeit auf die
Mängel des peinl. Rechts. Sie und ihre Nacheiferer mach¬
ten Gefetzgeber , Richter und Lehrer nach und nach em¬
pfänglich für ihre Bemerkungen. Die Strafen wurden
zweckmäfsiger und milder , die Folter theils ganz abge-
fchafft, theils befchränkt. Die richtigem Grundfätze wur¬
den in den allermeiften Ländern , in Theorie und Praxis,
herrfchend. Zu den altern , noch jetzt brauchbaren Kri-
minaliften gehören : Joh . Brunnemaiin , Ge . Keyfer
(t als fächf. Landrentmeifter lu Altenburg 1684) , G*»
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Beyer , [Ferd . Chrifto . Harpprecht ( geb. 1650,
f als Prof. zu Tübingen 1714), Ge . Fried . Harpprecht
(geb . 1676, f eben fo 1754) , Job . Paul Krefs (geb.
1678 ) t a!s Pr °f- zu Helmftädt 1741) , Ludovici u. a.
Zu den neuern : Job . Sam . Fried , v. Boehmer (geb.
1704, t| als Direktor der Univ. zu Frankf. an der Oder
1772), Chrifti . Fried . Ge . Meifter (geb. 1718, t als
Prof. zu Göttingen 1782), Karl Ferd . Hommel , Joh.
Chrifti . v. Quiftorp ( geb. 1737 , t als Oberappella-
tionsR. zu Wismar 1795) , Joh . Chrifto . Koch (Kanz¬
ler der Univ. zu Giefen , geb. 1732) , Jof . v. Sonnen¬
fels (f. XL 5), Ernft Ferd . Klein (Direktor der Univ.
zu Halle, geb. 1743) , Karl Theod . Ant . Maria von
Dalberg (Fürftbifchoff zu Coftanz, geb. 1744) , Fried.
J u 1. Hein . Reichsgraf v. Soden (zu Saflänfarth in Fran¬
ken, geb. 1754) , Ernft Karl Wieland (Prof. zu Leip¬
zig , geb. 1755) , Ge . Jak . Fried . M eifter (Prof. zu
Göttingen, geb. 1755) , Joh . Jak . Cella (Kreisdirektor
zu Schwabach, geb. 1756) , Hans Ernft v. Globig
(kurfächf. Komitialgefandter zu Regensburg , geb. . . .) und
Joh . Ge . Haftet (kurfächf. Gleitsmann und Hauptland-
äcciseinnehmer zu Torgau, geb.. . .) , Chrifti . Dan . Er¬
hard ( Prof. zu Leipzig , geb. 1759) , Gallus Aloys
Kleinfchrod (Prof. zu Würzburg , geb. 1762) , Karl
Wilh . Lud . Grolmann ( D. der R. zu Giefen,
geb. 1775) > Paul Joh . Anfelm Feuerbach (D. der
R. zu Jena , geb. . . .). Die beyden letztgenannten Gelehr¬
ten ertheilten der Kriminalgefetzgebung eine ftrenger wif-
fenfchaftliche Form, als fie vorher hatte. Von Ausländern• i %
findbemerkenswerth : Phil . Maria Renazzi (zu Rom
. . . ) , Paul Rifi (zu Mayland . . . .) . . . Rufca (zu . . .) ;
Wilh . Eden (Parlamentsglied,zu London, geb. . . ) , Ge.
Clark ( . . 0 > • Addington ( , . . ) > Ant . Cafp.
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Boucher d' Argis (Confeiller au Chatelet de Pari«,'geh;
I7o8 >f . . . ), , . . le Febure ( . . . ), Dufriche de Va-
laze (f als Mitglied des Nationalkonvents zu Paris 1794),
Gl . Em . Phil . Ant . "Paftoret (ehedem Rath bey dem
Steuerhof zu Paris, hernach Mitglied des gefetzgebenden.
Corps der Nationalverfammlung, geb. 1756) > . . . Servin
(ehedem Parlementsadvokat zu Rouen).

f-
Durch Luther's Religionsreforme würde das Kirchen¬

recht einer grofsen Veränderung unterworfen , indem
die proteftantifchen Stände durch eigene Verordnungen
das ihrige feft fetzten , ohne jedoch das römifch- kanoni-
fche ganz zu verwerfen, fo fchlimm es auch Luther mit ihm
meynte . Doch wurden die Päpfte, durch die von den Re¬
formatoren bewirkte Etfchütterung des hierarchifchen Sy-
flerns in die Nothwendigkeit ,verfetzt , die legale Stütze
ihres Supremats im kanonifchen Rechte , durch beffere Be¬
arbeitungen , verftärken zu lafien. —- Das römifche Ge¬
fetzbuch wurde aufs neue revidirr. Zwar wurde dem Cor¬
pus iuris eanoniei liichts meh-- hinzugefügt; denn das auf
Befehl Gregor de» igten gefammelte 7te Buch der Deere-
talien erhielt nie gerichtliches Anfehn; dagegen aber den
Satzungen desTridentinifchen Conciliums von der Kirchen¬
zucht gefetzmäfsige Kraft von den Päpften ertheilt , und
dadurch die kanonifchen Gefetze vermehrt. —- Joh.
Paul Lancellot (Prof. iur. zu Perugia, -f 1591) fchrieb
auf päpftl. Befehl Infti tutiones iuris canonici ; auch
Marc . Ant . Cucchi (Prof. zu Rom, f UIB 1520 ) und
andere verfertigten ähnliche Bücher: aber fie erhielten
vom Papfle nie gefetzliche Autoxh'it : doch wurde das Lan-
cellot' tifche in das Corpus J . C. aufgenommen. Das kan.
Recht fand im löten und in den folg.Jahrh . viele und zum
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Theil geknickte Ausleger die fo wie Cujac im rümi-
fchen, durch Hülfe der/Philologie und Gefchichte im kano*
nifchen 3 eine elegante Jurisprudenz zu bilden Tüchten,- I
1, B. Franzi Turrianus ( . . .) , Ant . Auguftinus

(§ 2) , Hein , de Hondt oder Canifius (t a's Prof-
zu Ingolftadt 1610) , Janus Bapt . a Cofta (f als Prof.
iur . zu Cahors 1637) , Pet . du Puy oder Puteänus

(geb . 158211 als kön .JRath und Bibliothekar zu Paris 1652)»
Pet . de Marca (geb. 1594, f als Erzbifchoff von Tou-
loufe und kön. Staatsrath zu Paris 1662) , Joh . de Lau-

jToy ^ geb. 1603, t als D. der Sorbonne zu Paris 1678),

Joh . Doujat (§ 2), Joh . B.apt . Neri a Petra Santa
(Francifcaner in der 2ten Hälfte des i ^ten Jahrh .) , die
fchon erwähn' en Pithou , Greg . Zallwein (geb. 1702,

f als Prof. zu Salzburg 1766) , Paul Jof . v. Riegger
(geb. 1705, f als zu Wien und Hofrath bey der öftr.
und böhm. Hofkanzley 1775) , Franz . Ant . Zaccaria,
(f als päpßl. Bibliothekar und Rath Änt . Schmidt
(WeyhbifchofTzu Bruchfal, geb. 1734) , Phil . Hedderich
(kurmainz . geiftl. Rath, ehedem Prof. zu Mainz, geb. 1744)
v. a. ra. — Unter den Proteitanten macht Hauptepoche
in Bearbeitung ihres Jiirchenrechts J u ft. H e n n i n g Bö h-

mer (geb. 1674 , t als Ordinarius der Juriftenfakult. und
Kanzler des Herzogthums Magdeburg zu Halle 1749).

Keiner feiner Vorgänger und Nachfolger erreichte ihn:
doch befitzen folgende wohl erworbene Verdienfte : Kafp.

Ziegler (geb. 1621, t als Prof. zu Wittenb. 1697) , Chr.
Thomafius , Jof Bingham (geb. 1668, f als Pfarrer
tu Havant in England 1723) , Joh . Ge. Pertfch (geb.
. . . t als Prof. zu Helmftädt 1754), K. F. Hommel , Jak.
Fried . Kees ( Beyfitzer des kurfächf. Oberhofgerichts
iu Leipzig u. f. w. geb. 1750) , Chrifto . Mattä . Pfaff

(geb, i686 > t als Kanzler der Univ. zu Giefen 1760), Ge.
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Waith . Vincent Wiefe (Hof- und Regier.R. zu Gera?
geb. 1769) , A. J . Sclinaubert (f. § 3) , Ge . Hein.
Hodermann (Regierungsadvokat zu . . .) u. a.

• : / * " . v-̂ *" '. "Cv
Ein neuer Zweig der Jurisprudenz ift das prakti-

fche Vö lk er rech t , in welchem vordem igten Jahrh.
noch wenig gearbeitet war. Es wird feiner , für unfere

«Zeit befondern Wichtigkeit wegen , auf mehrern Univer-
litäten befonders vorgetragen. Verdient machten fich
darum : Emerich de Vattel (f als Legationsraih zu
Dresden 1767) , und Gabr . Bonnot de Mably (geb.
I 7° 9 > f a's Mitglied mehrerer Akademieen 1785). J . J.
Mofer fonderte es zuerft von der Völkeirechtswiffenfchaft
ab ; Ge . Fried , v. Martens (Prof. zu Göttingen , geb.
1756) behandelte es zuerft fcientififch; und Karl Gott¬
lob Günther kurfächf. Hof - undJuftitzrarh zuDresden,
geb. 1752) , Phil . T 'hom . Köhler (geb. 1763, f als
Prof. der Univ. zu Mainz 1799) und v. Römer ( § ,4)
fchrieben die beften Lehrbücher darüber.

9-
Für die praktrfche Rechtswiffenf chaft arbei¬

teten zwar ehehin viele unverdroffen, z. B. Stryk , Joh.
Hein . Berger , Ludovici , Job . Gottfr . Schaum¬
burg (geb. 1703, f als Prof. zu Jena 1746), Karl Gott¬
lieb Knorre ( f als Prof. zu Halle 1753) , Pütt er,
Aug . Fried . Schott (geb. 1744, + als Prof. zu Leipzig
I 792) >J on - Lud . Schmidt (geb. 1726 , + als Prof. zu
Jena 1792) , Chrifti . Wilh . Wehm (Prof. zu Erfurt,
geb . 1746), Adolph Dietr . Weber (Prof. zu Roftock,
geb. 1753) u. a. m. Mit der Theorie des Prozeffes wur-



Sechste ? Zeitraum. 13 ii

den gewöhnl, die dahin gehörenden praktjfchen Lehren
verbunden. Juft . Claproth (Prof. zu Göttingen , geb.
1728) , Gottlob Eufeb - Qeltze (Prof. zu Helmftädt,
geb. 1734) ui;d Danz (§ 4) lieferten darinn die bellen
Werke , An Anleitungen zur reichsgerichtlichen Praxis
ift die neuere Zeit vorzügl. reich. Dahin gehören z. B.
Vincenz Hanzely ((Dettingen- Wallerftein. Hof- und
Reg. R. zu Wien, geb. 1745),- Joh . Chrifti . Herchen-
hah 11 (geb. 1754, t als Reichshofrathsagerrt zu Wien
1795) , Jul . Fried . Malblanc ( Prof. zu Tübingen,
geb. 1752), Danz und Günther Hein . v. Berg (Prof.
zu Göttingen , geb. 1765). -—- Die Referir - und De»
kretirkunft , die Arehiv - und Regiftraturwiffen-
fchaft und andere Zweige der Rechtspraktik, find in
brauchbaren Werken abgehandelt : Joh . Wilh . v, Te-
venar (geb. 1723, f als Regierungspräfident zu Magde¬
burg 1797) ) Püttmann , Wilh . Gottlieb Vange-
row ( Regierungspräfident zu Magdeburg , geb. 1745),
Rees (§ 7), Phil . Wilh . Lud . Fiad (geb. 171a, f als
Keg. R. und Kirchenrathsdirektor zu Heidelberg 1786)) K.
G. Günther .' — . Rechtsfälle und deren Entfcheidung
wurden in vielen Ländern , befonders äufferft häufig in
England, gefammlet. In Teutfchland hat man dergleichen
Sammlungen von: J. Hi Böhmer , Fried . Ef . v. Pup
fendorf (geb. 1708 , t als Vicepräfid. des' Oberappelia*
tionsgerichts zu Celle 1785X J» U. v. Cramer , Strube,

* Pütter , Joh . Fried . Eifenhart (geb. 1720, j als
Prof. zu Helmftädt 1783), v. Selchow , J. L. Schmidt,
Chrifti . Gmelin (Prof. zu Tübingen , geb. 1750) und
Karl Fried . Elfäffer ( Regier.R. zu Stuttgart , geb.
1746) , C. F. G. Meifter , E. F. Klein , J . F. Run*
de u. a.
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Noch ift es ein Vorzug des igten Jahrhunderts , dafs

während deffelben durch das Studium einer gefunden Phi-

lofophie und Kritik mehrere treffliche Köpfe geweckt wur¬

den , die Theorie der Gefetzgebung gründlicher
zu ftudiren, den Gefchmack an diefem Studium zu verbrei¬

ten und Beherrfcher einiger Staaten zur Ausübung derfel-
beri zu .veranf äffen. Nicht nur eine anfehnl'ishe Zahl von

Schriftftellern aus mehrern Nationen behandelten daffelbe

Thema , freylich nicht mit gleichem Glück: fondern es
wurden dadurch auch immer mehrere Staats, und Gefchäfts-

männer für die daraus refultirende Notwendigkeit einer

tiefer greifenden Rechtsreform gewonnen. ,Zu jenen

Schriftftellern gehören hauptfächlich: Montefquieu

(f. oben XI- 2) , K. Friedrich der 2te von Preuffen,

Marchefe v. Beccaria , v. Sonnenfels ( f. XI. 5),

Joh . Ge . Schloffer ( f. oben XI. 4 ) , Filangieri
(XI. 6), Kant u. a. Herrlicher.Gewinn , durch die Ideen

der genannten Männer hervorgebracht, war es, daß die

Gefetzbücher Friedrich des 2teii , Leopolds von

Tofcana, Jofeph des 2ten , Katharinens der 2ten

Entwurf , und einige andere , befonders teutfcher Fürften,

Bewerfe wurden, dals die ehehin von vielen für eitel gehal¬

tene Hoffnung einer totalen Juftitzreform durch Männer,

wie Cocceji , Joh . Hein . Kafimir von Carmer

(königl. Preuff. geh. Etats- und Juftitzrninifter zu Berlin,

geb. 1721) und Karl Gottlieb Suaiez (geb. 1746»

•j- als kön, Preuff. geh. Obertribunalsrath und Mitglied der

Gefetzkommiffion zu Berlin 1798X unter felbftthätigen und

weifen Fürften realilirt werden konnte. Das Preulfifche

Xan drech t, wodurch das ältere (Codex Fridericia-

nus ) > als nicht mehr paffend und unftatthaft, verworfen

wurde, gedieh 1791 zu feiner Vollendung , ward aber erft
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1794 publicirt. (Das Oeftreichifche peinliche Recht erfchien
1786 5 das Civilrecht 1787' Aber auch außerhalb der er- •
wähnten Länder gefchah für Gefetigebung und Gefetz¬
kunde mehr als in den nächft vorhergegangenen Zeiten
und noch mehreres läfst ßch für die nahe Zukunft er«
warten. —

XV. Zoftand der theologifchen Wiffenfchaftea.

.1; ■ I. ■ ' " 1 ' -
Der Gebrauch der Buchdruckerkunft und der Mutter«

fprachen zu Ende des vorigen und zu Anfang des jetzigen
Zeitraumes und das zu gleicher Zeit wieder auflebende
Studium der belfern Litteratur , beförderten Uebung und -
Freyheit im Denken mächtig. Es wurde dadurch der geift« . $
lofe Formelnkram der Scholaftiker und die rohe Manier
in Reden und Sitten gehörig gewürdigt. Es. entftand dar¬
aus ein ftarker Hang zum Prüfen verjährter Meynungen,
zu neuen und kühnen Urtbeilen, zum Lachen und Spotten
über alles, was dem fchlichten Menfcbenverftandeanftöfsig
war , fo dafs das bisherige , aus willkührlichen Sätzen be«
flehende und nur blinden Glauben fodernde Religionsfy«
ftem der Chriften bald heftige Erfchütterungen empfand.
Es traten zeitig Männer auf , die , bey einer grofsen und
tnannichfacheq Wiffenfchaft, bey der aufrichtigften Wahr»
heitsliebe und Freymüthigkeit, innige Verehrer des beffer
verftandenen Chrißertthums, und aus Neigung Theologen
waren.-" Sie wufsten Cbrißenthum und Kirchenglaubea
fehr wohl von einander abzufondern; fie machten einen
gewiflen gemäfsigten Gebrauch von ihren Einfichten zur
Beleuchtung und Läuterung herrfchender Religionsbegriffe
und Religionsanftalten: aber fie unterwarfen doch, um

\
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